
Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung und Aufforderung zur Einreichung vonWahlvorschlägen
der Samtgemeinde Siedenburg und ihrer Mitgliedsgemeinden Borstel, Maasen,

Mellinghausen, Siedenburg und Staffhorst für die Samtgemeinde- bzw. Gemeindewahlen
sowie zur Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin / des Samtgemeindebürgermeisters am

13.09.2026 und einer etwaigen Stichwahl für die Direktwahl am 27.09.2026
Aufgrund der §§ 16, 45 a und 45 b Absatz 3 und 4 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes
(NKWG) und § 32 der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) in der aktuell geltenden
Fassung, gebe ich Folgendes bekannt:
I. Wahltag und Tag der etwaigen Stichwahl
Der Tag der kommunalen allgemeinenNeuwahlen inNiedersachsen ist auf den 13.09.2026 festgelegt
worden (Verordnung vom 27.05.2025 – Nds. GVBl. Nr. 36/2025)
Der Tag der Direktwahl und einer etwaigen Stichwahl für die Direktwahl ist mit Sitzung des Samtge-
meinderates vom 10.07.2025 auf den 13.09.2026 und den 27.09.2026 festgelegt worden.
II. Zahl der Vertreter/innen und Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag

Zahl der Höchstzahl der
Vertreter/innender Bewerber/innen

Rat der Samtgemeinde Siedenburg 14 19
Rat der Gemeinde Borstel 11 16
Rat der Gemeinde Maasen 7 12
Rat der Gemeinde Mellinghausen 11 16
Rat der Gemeinde Siedenburg 11 16
Rat der Gemeinde Staffhorst 7 12
Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber muss ersichtlich sein. Nach § 21 Absatz 5 NKWG
darf der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) nur den Namen einer wählbaren
Bewerberin / eines wählbaren Bewerbers enthalten.
Jeder Wahlvorschlag für die Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin / des Samtgemeindebürger-
meisters darf nur eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten, die oder der nach § 80 Absatz 4
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), in der derzeit gültigen Fassung, wählbar
ist.
III. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Die Samtgemeinde Siedenburg und die Mitgliedsgemeinden bilden jeweils einen Wahlbereich.
IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
EinWahlvorschlag kann von einer Partei im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von einer Grup-
pe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer wahlberechtigten Einzelperson eingereicht
werden. Zur Direktwahl könnenWahlvorschläge auch von nicht wahlberechtigten, aber nach § 80 Ab-
satz 4 NKomVG wählbaren Einzelpersonen eingereicht werden.
Die Wahlvorschlägemüssen nach Form und Inhalt den Bestimmungen der §§ 21 ff. NKWG und der §§
32 ff. NKWO und § 45 d NKWO entsprechen.
V. Unterschriften für die Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlbe-
rechtigten der Wählergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein. Bei
der Direktwahl der Samtgemeindebürgermeisterin / des Samtgemeindebürgermeisters muss der
Wahlvorschlag einer nicht wahlberechtigten, aber wählbaren Einzelperson von dieser Person unter-
zeichnet werden. DieWahlvorschläge für die Samtgemeindewahl sind vonmindestens 20 und für die
Wahl in den Mitgliedsgemeinden Borstel, Maasen, Mellinghausen, Siedenburg und Staffhorst von
mindestens 10Wahlberechtigten des jeweiligenWahlbereiches persönlich und handschriftlich zu un-
terzeichnen. Für die Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin / des Samtgemeindebürgermeisters
sind dieWahlvorschläge vonmindestens 42Wahlberechtigten desWahlgebiets persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben
sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlages nachzuweisen (§ 21 Absatz 9 bzw. § 45 d Absatz
3 NKWG). Die wahlberechtigte Person darf für jedeWahl nur einenWahlvorschlag unterzeichnen. Hat
jemand für eineWahlmehr als einenWahlvorschlag unterzeichnet, so sind dessenUnterschriften auf
Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Samtgemeinde nach der ersten Bestätigung der Wahlberechti-
gung zu prüfen sind. Die entsprechenden Formblätter für die Sammlung von Unterstützungsunter-
schriften werden auf Anforderung kostenfrei ausgegeben.
Von dem Erfordernis der Unterschriften sind gemäß § 21 Absatz 10 NKWG und. § 45 d Absatz 4 so-
wohl imWahlgebiet der Samtgemeinde Siedenburg einschließlich der Direktwahl als auch imWahlge-
biet der Mitgliedsgemeinden die folgenden Parteien befreit:

Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Alternative für Deutschland (AfD)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)

Darüber hinaus sind befreit:
1. Rat der Samtgemeinde Siedenburg (einschließlich Direktwahl)

- Freie Wählergemeinschaft Samtgemeinde Siedenburg (FWG)
2. Direktwahl der Samtgemeindebürgermeisterin / des Samtgemeindebürgermeisters

- Einzelbewerber Rainer Ahrens als Amtsinhaber
3. Gemeinde Borstel

- Wählergemeinschaft Borstel (WG)
- Einzelbewerber Harry Brauer

4. Gemeinde Maasen
- Wählergemeinschaft Maasen (WG)

5. Gemeinde Mellinghausen
- Wählergemeinschaft Mellinghausen (WG)

6. Gemeinde Siedenburg
- Wählergemeinschaft Siedenburg (WS)

7. Gemeinde Staffhorst
- Freie Wählergemeinschaft Staffhorst (FWG)
- Einzelbewerberin Elisabeth Hastrup-Kiil

VI. Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge
DieWahlvorschläge sindmöglichst frühzeitig, jedoch bis spätestensMontag, 20. Juli 2026, 18:00 Uhr
bei der Wahlleitung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg einzurei-
chen.
Für dieDirektwahl liegt demNds. Landtag ein Gesetzentwurf über die Verkürzung der Einreichungs-
frist für Direktwahlkandidaten vor, über den voraussichtlich Ende April entschieden wir. Sollte dem
zugestimmt werden, verringert sich die Einreichungsfrist für Direktwahlkandidaten der aktuellen
Kommunalwahl aufMontag, den 06. Juli 2026, 18:00 Uhr.
VII. Wahlanzeige
Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als solche nur dannWahlvorschläge einrei-
chen, wenn sie gemäß § 22 Abs.1 NKWG dem Nds. Landeswahlleiter, Schiffgraben 12, 30159 Hanno-
ver, bis spätestens zum 15. Juni 2026 ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. § 22 NKWG und § 34 NKWO sind zu beachten.

Siedenburg, den 18.04.2026
Samtgemeinde Siedenburg
Samtgemeinde-/Gemeindewahlleiterin Hegemann

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Wagenfeld
Der Gemeindewahlleiter
Wagenfeld, den 18. April 2026

Wahlbekanntmachung und Aufforderung zur Einreichung vonWahlvorschlägen zur
Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters am 13. September 2026

Gemäß § 45b des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG), in der derzeit geltenden Fassung
fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürger-
meisters in der Gemeinde Wagenfeld auf und gebe Folgendes bekannt:
1. Wahltag
Die Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Gemeinde Wagenfeld findet am
13. September 2026 in der Zeit von 8:00 bis 18:00Uhr statt. Eine etwa notwendige Stichwahl der Bürger-
meisterin / des Bürgermeisters findet am 27. September 2026 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr statt.
2. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Bei der Einreichung der Wahlvorschläge sind die Vorschriften der §§ 21 ff. i. V. m. § 45a und § 45d
NKWG sowie der §§ 32 ff. der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) über Inhalt und
Form der Wahlvorschläge zu beachten. Wahlvorschläge können von einer Partei im Sinne des Art. 21
des Grundgesetzes, von einer Gruppe vonWahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer wahlbe-
rechtigten Einzelperson eingereicht werden. Eine wählbare Einzelperson kann sich auch dann vor-
schlagen, wenn sie nicht wahlberechtigt ist. JederWahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen
Bewerber enthalten, die oder der nach § 80 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setz (NKomVG) wählbar ist. Der Wahlvorschlag einer Partei muss von dem für die Gemeinde Wagen-
feld zuständigen Parteiorgan, der Wahlvorschlag einer Wählergruppe von drei Wahlberechtigten die-
ser Wählergruppe, der Einzelwahlvorschlag einer Einzelperson von dieser selbst unterzeichnet sein.
JederWahlvorschlagmuss zusätzlich vonmindestens 60Wahlberechtigten der GemeindeWagenfeld
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Die
Formblätter zur Sammlung dieser Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung kostenfrei
von mir zur Verfügung gestellt. Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvor-
schlag unterstützen. Hat jemand für eineWahlmehr als einenWahlvorschlag unterstützt, so sind des-
sen Unterschriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Gemeinde Wagenfeld nach der ersten
Bestätigung zu prüfen sind. Von dem Erfordernis dieser Unterstützungsunterschriften befreit sind
Wahlvorschläge der folgenden Parteien und Wählergruppen:
– Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU),
– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD),
– Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen),
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE),
– Die Linke (Die Linke),
– Freie Demokratische Partei (FDP),
– Unabhängige Wählergemeinschaft Wagenfeld-Ströhen (UWG),
außerdem der bisherige Amtsinhaber.
3. Einreichung der Wahlvorschläge
DieWahlvorschläge sind spätestens amMontag, 20. Juli 2026 – 18:00 Uhr, im Rathaus inWagenfeld,
Wahlleitung, Pastorenkamp 25, 49419Wagenfeld, einzureichen. Hierbei handelt es sich um eine Aus-
schlussfrist. Daher wird empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig einzureichen, dass mögliche
Mängel noch bis zum Ende der Einreichungsfrist behoben werden können. Hierzu weise ich auf eine
beabsichtigte Gesetzesänderung hin. Dadurch würde die Einreichungsfrist für die Direktwahl bereits
amMontag, 06. Juli 2026, 18:00 Uhr, enden.
4. Wahlanzeige
Außer den Parteien Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU), Sozial-
demokratische Partei Deutschlands (SPD), Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Nieder-
sachsen), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) sowie Die Linke (Die Linke) können andere Parteien ge-
mäß § 22 Abs.1NKWG als solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie dem Niedersächsi-
schen Landeswahlleiter, Schiffgraben 12, 30159 Hannover, bis spätestens zum 15. Juni 2026 ihre Be-
teiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieneigenschaft fest-
gestellt hat. Der Wahlanzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei
sowie ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Landesvorstand beizufügen. Ist ein Landes-
vorstand nicht bestellt, so ist ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Bundesvorstand bei-
zufügen (s. auch Bekanntmachung des Landeswahlleiters vom 23. Juli 2025, Nds. MBl. 2025 Nr. 372.)
Der Gemeindewahlleiter
Dennis Härtel
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Gemeinde Wagenfeld
Der Gemeindewahlleiter
Wagenfeld, den 18. April 2026

Wahlbekanntmachung und Aufforderung zur Einreichung vonWahlvorschlägen
für die Kommunalwahl am 13. September 2026

Für das Einreichen von Wahlvorschlägen zur Neuwahl des Gemeinderates am 13. September 2026
gebe ich aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) folgendes be-
kannt:
1. Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates
ImWahlgebiet der GemeindeWagenfeld sind 20 Vertreterinnen und Vertreter in den Rat der Gemeinde
zu wählen.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Gemäß § 7 Abs. 2 NKWG bildet das Gebiet der Gemeinde Wagenfeld einen Wahlbereich.
3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge müssen nach Inhalt und Form den Vorschriften der §§ 21 ff. NKWG sowie der
§§ 32 ff. der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) entsprechen.Wahlvorschläge können
von einer Partei im Sinne des Art. 21 des Grundgesetzes, von einer Gruppe von Wahlberechtigten
(Wählergruppe) oder von einer wahlberechtigten Einzelperson eingereicht werden. Wahlvorschläge,
die von einer Partei oder Wählergruppe eingereicht werden, können mehrere Bewerberinnen und
Bewerber enthalten. Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber muss ersichtlich sein. Der
Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen der Bewerberin / des
Bewerbers (Einzelbewerberin oder Einzelbewerber) enthalten. Der Wahlvorschlag einer Partei muss
von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, der Wahlvorschlag einer Wählergruppe von
drei Wahlberechtigten dieserWählergruppe, der Einzelwahlvorschlag von der wahlberechtigten Ein-
zelperson von dieser selbst unterzeichnet sein. Jeder Wahlvorschlag für den Rat der Gemeinde Wa-
genfeld muss zusätzlich jeweils von mindestens 20 Wahlberechtigten des Wahlgebiets persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Die Formblätter
zur Sammlung dieser Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung kostenfrei von mir zur
Verfügung gestellt. Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unter-
stützen. Hat jemand für eine Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterstützt, so sind dessen Unter-
schriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Gemeinde Wagenfeld nach der ersten Bestäti-
gung zu prüfen sind. Von dem Erfordernis dieser Unterstützungsunterschriften ausgenommen sind
Wahlvorschläge der folgenden Parteien und Wählergruppen:
– Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
– Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen)
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
– Die Linke (Die Linke)
Außerdem sind befreit:
– Freie Demokratische Partei (FDP)
– Unabhängige Wählergemeinschaft Wagenfeld-Ströhen (UWG)
4. Einreichung der Wahlvorschläge
DieWahlvorschläge sindmöglichst frühzeitig, spätestens aber bis Montag, den 20.07.2026 bis 18.00 Uhr,
im Rathaus in Wagenfeld, Wahlleitung, Pastorenkamp 25, 49419 Wagenfeld, einzureichen. Hierbei
handelt es sich um eine Ausschlussfrist. Daher wird empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig ein-
zureichen, dass mögliche Mängel noch bis zum Ende der Einreichungsfrist behoben werden können.
5. Wahlanzeige
Außer den Parteien Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU), Sozialde-
mokratische Partei Deutschlands (SPD), Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Nieder-
sachsen), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) sowie Die Linke (Die Linke) können andere Parteien ge-
mäß § 22 Abs.1NKWG als solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie dem Niedersächsi-
schen Landeswahlleiter, Schiffgraben 12, 30159 Hannover, bis spätestens zum 15. Juni 2026 ihre Be-
teiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieneigenschaft fest-
gestellt hat. Der Wahlanzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei
sowie ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Landesvorstand beizufügen. Ist ein Landes-
vorstand nicht bestellt, so ist ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Bundesvorstand bei-
zufügen (s. auch Bekanntmachung des Landeswahlleiters vom 23. Juli 2025, Nds. MBl. 2025 Nr. 372.)
Der Gemeindewahlleiter
Dennis Härtel

Geborgenheit,
Sicherheit und
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Struktur:
SOS-Kinderdorf bietet
Kindern in Not ein neues
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